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III H
inw

eise zur Planung

1
M

utterboden
G

em
äß § 202 BauG

B i.V.m
. § 1 BBodSchG

 gebührt dem
 M

utterboden
 besonderer Schutz. Er ist

vor Baubeginn gesondert zu lagern und nach Bauabschluss dem
 G

ebiet sinnvoll w
ieder zuzu

-
führen (z.B. zur G

eländegestaltung). Sonstige nicht belastete Erdm
assen der Ablagerungen oder

des Aushubes sind nach M
öglichkeit w

eitgehend im
 G

ebiet einzubauen bzw
. zur Verw

endung
abzugeben.

2
U

m
 größere topographische Veränderungen zu verm

eiden, sollten Bodenbew
egungen auf den

Baugrundstücken m
öglichst gering gehalten w

erden.

3
Altlasten
W

erden im
 R

ahm
en des Bauvorhabens, insbesondere bei tiefbautechnischen M

aßnahm
en,

schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im
 Sinne des BBodSchG

 bekannt oder ver-
ursacht, sind diese gem

äß § 13 Abs. 3 SächsKrW
BodSchG

 unverzüglich dem
 U

m
w

eltam
t des

Landratsam
tes Zw

ickau anzuzeigen. Ü
ber notw

endige M
aßnahm

en w
ird standortbezogen

entschieden.

4
R

adonschutz
D

as Plangebiet liegt in einem
 G

ebiet, in dem
 w

ahrscheinlich erhöhte R
adonkonzentrationen in

der Bodenluft kaum
 auftreten. Zum

 vorsorgenden Schutz vor erhöhter Strahlenbelastung durch
Zutritt von R

adon in Aufenthaltsräum
e w

ird bei geplanten N
eubauten die Klärung der radiolo-

gischen Situation auf dem
 G

rundstück und der Bedarf an Schutzm
aßnahm

en em
pfohlen.

5
Altbergbau
Baugruben und Fundam

entgräben sollten einer Baugrundbegutachtung auf das Vorhandensein
von G

angausbissbereichen und Spuren alten Bergbaus ingenieurgeologisch überprüft w
erden.

W
ird Altbergbau angetroffen, ist das Sächsische O

berbergam
t Freiberg gem

äß § 4 der
Sächsischen H

ohlraum
verordnung in Kenntnis zu setzen.

6
Baugrunduntersuchung
Im

 Bereich geplanter Baum
aßnahm

en sollte eine Baugrunduntersuchung in Anlehnung an die
D

IN
 4020 / D

IN
 EN

 1997-2 durchgeführt w
erden. H

ierbei sollten vorhandene G
eodaten des

Sächs. Landesam
tes für U

m
w

elt, Landw
irtschaft und G

eologie recherchiert und angem
essen

berücksichtigt w
erden. G

gf. erforderliche hydrogeologische U
ntersuchungen (Versickerungs-

eigenschaften des U
ntergrundes) sollten in die Baugrunduntersuchung integriert w

erden. Alle
Bodenuntersuchungsergebnisse sind nach Sächs. Kreislaufw

irtschafts- und Bodenschutzgesetz
dieser zuständigen geologischen Behörde zur Verfügung zu stellen (§1

5 SächsKrW
BodSchG

).
Bei Bodenaufschlussen ist die Bohranzeige- und Bohrergebnism

itteilungspflicht gem
äß G

eo-
logiedatengesetz (G

eolD
G

) zu beachten.

7
Verm

essungs- und G
renzpunkte

Im
 Planungsgebiet befinden sich Verm

essungs- und G
renzpunkte. D

iese sind w
ährend der

Baum
aßnahm

e nicht zu verändern oder zu beseitigen. G
efährdete Verm

essungs-
 und G

renz-
punkte sind vor den Baum

aßnahm
en sichern zu lassen (§§ 6 und 27 Sächs. Verm

essungs-
und Katastergesetz SächsVerm

KatG
).

8
D

enkm
alschutz

Archäologische D
enkm

als stehen unter Schutz. Sie sind überall in Sachsen auch außerhalb der
bekannten und verzeichneten D

enkm
alflächen in erheblichem

 U
m

fang zu erw
arten. Bodenfunde

nach § 20 SächsD
SchG

 sind nicht zu verändern und unverzüglich der D
enkm

alschutzbehörde
beim

 Landratsam
t Zw

ickau anzuzeigen. Eine Beeinträchtigung von D
enkm

alschutzobjekten ist
auszuschließen.

9
Kam

pfm
ittel

Sollten bei der Bauausführung verdächtige kam
pfm

ittelähnliche G
egenstände gefunden w

erden,
so ist die Bautätigkeit unverzüglich einzustellen, der Sächs. Kam

pfm
ittelbeseitigungsdienst zu

kontaktieren und die nächste Polizeidienststelle zu inform
iere

n.

Q
uelle: Kartengrundlage ist die digitale Liegenschaftskarte 11/2023, Landesam

t für G
eobasisinform

ation Sachsen G
eoSN

R
echtsgrundlagen

D
iese Bauleitplanung ist auf der Basis nachfolgend beschriebener R

echtsgrundlagen erarbeitet und
im

 Verfahren behandelt w
orden:

B
augesetzbuch (B

auG
B

) i.d.F. der Bekanntm
achung vom

 03.11.2017 (BG
Bl. I. S. 3634), das

zuletzt durch Artikel 3 des G
esetzes vom

 20.12.2023 (BG
Bl. 2023 I N

r. 394) geändert w
orden ist.

B
aunutzungsverordnung (B

auN
VO

) - Verordnung über die bauliche N
utzung der G

rundstücke
in der Fassung der Bekanntm

achung vom
 21.11.2017 (BG

B
l. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2

des G
esetzes vom

 03.07.2023 (BG
Bl. 2023 I N

r. 176) geändert w
orden ist.

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) als Verordnung über die D
arstellung des Planinhalts

vom
 18.12.1990 (BG

Bl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des G
esetzes vom

 14.06.2021
(BG

Bl. I S. 1802) geändert w
orden ist.

Sächsische B
auordnung (SächsBO

) in der Fassung der Bekanntm
achung vom

 11.05.2016
(SächsG

VBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 1 des G
esetzes vom

 01.03.2024 (SächsG
VBl.

S. 169) geändert w
orden ist.

Sächsische G
em

eindeordnung (SächsG
em

O
) in der Fassung der Bekanntm

achung vom
09.03.2018 (SächsG

VBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des G
esetzes vom

 28.11.2023
(SächsG

VBl. S. 870) geändert w
orden ist.

Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Am
 Sachsenring"

Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntm
achung vom

 03.11.2017
(BG

Bl. I. S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des G
esetzes vom

 20.12.2023 (BG
Bl. 2023 I N

r.
394) geändert w

orden ist sow
ie nach § 89 der Sächsischen Bauordnung in der Fassung der

Bekanntm
achung vom

 11.05.2016 (SächsG
VBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 1 des G

esetzes
vom

 01.03.2024 (SächsG
VBl. S. 169) geändert w

orden ist, in Verbindung m
it § 4 der G

em
einde-

ordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntm
achung vom

 09.03.2018
(SächsG

VBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des G
esetzes vom

 28.11.2023 (SächsG
VBl. S.

870) geändert w
orden ist, w

ird nach Beschlussfassung durch den G
em

einderat der G
em

einde
Bernsdorf am

 .... . .... . .... und nach G
enehm

igung durch das Landratsam
t Zw

ickau vom
 .... . .... .

.... die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Am
 Sachsenring" in Bernsdorf

bestehend aus Planzeichnung Teil A (M
 1:1.000) und dem

 Textteil (Teil B) erlassen.

Bernsdorf,
M

üller
                Siegel

Bürgerm
eisterin

10
Im

m
issionsschutz / Vorkehrungen zum

 Schutz vor schädlichen U
m

w
elteinw

irkungen
D

ie Einhaltung der Abstandsregelung für Schornsteinaustrittsöffnungen gem
äß § 19 Abs. 1 N

r. 2
der 1. Bundes-Im

m
issionsschutzverordnung als zw

ingende Voraussetzung für die Zulassung des
Betriebes von Kam

inöfen und Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe ist bei der G
ebäude-

planung vorsorglich zu beachten.

11
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen
H

insichtlich geplanter Baum
pflanzungen ist das "M

erkblatt über Baum
standorte und unterirdische

Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrsw
esen

(Ausgabe 2013) zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch die Baum
pflanzungen der Bau,

die U
nterhaltung und Erw

eiterung von Ver- und Entsorgungsanlagen nicht dauerhaft behindert
w

erden.

12
Verm

eidungsm
aßnahm

en Artenschutz
V1: Erhaltung der vorhandenen G

ehölze / strukturierten G
rünflächen außerhalb des Baufeldes.

D
ie zu erhaltenden G

ehölzbestände sind w
ährend der Bauphase zu schützen. D

abei sind die
Vorgaben der D

IN
 18920:2014-07 "Vegetationstechnik im

 Landschaftsbau - Schutz von Bäum
en,

Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baum
aßnahm

en" um
zusetzen, einzuhalten und

zu kontrollieren.
V2: D

ie Beseitigung von Vegetationsbeständen (sofern unverm
eidbar) bzw

. der Beginn der
Baum

aßnahm
en ist jew

eils außerhalb der Brutzeit der Vögel und som
it von O

ktober bis Februar
vorzunehm

en. D
ie Verbotsbestände des § 44 Abs. 1 BN

atSchG
 (Fang, Verletzung, Tötung sow

ie
Störungsbestand) treten dam

it nicht ein (kein Verlust / Verlassen besetzter N
ester aufgrund

plötzlich auftretender starker Störungen).
V3: Beleuchtungskonzept: R

eduzierung der Beleuchtung von G
ebäuden und Verkehrsflächen

auf ein M
indestm

aß (räum
lich) bzw

. eine bedarfsbezogene M
indestzeit (zeitlich); Abstahlung

nach unten in geringem
 W

inkel (keine Fassadenbeleuchtung / Anstrahlung); geringe Leucht-
punkthöhe; Leuchtm

ittel m
it geringem

 U
ltraviolett- und Blauanteil im

 Lichtspektrum
 N

atrium
-

dam
pf- N

iederdrucklam
pen (N

A), N
atrium

dam
pfhochdrucklam

pen (N
AV) oder LED

-Lam
pen.

D
ie Vorgaben des § 41 BN

atSchG
 sind zu beachten.

V4: Verm
eidung von Schotterflächen als Zier- und G

estaltungselem
ent.

13
Folgende gebietseigene G

ehölze des Vorkom
m

engebietes 2 "M
ittel- und O

stdeutsches Tief-
und H

ügelland" w
erden im

 Bereich des G
ew

erbegebietes zur Verw
endung em

pfohlen:

Acer cam
pestre (Feld-Ahorn)

C
arpinus betulus (H

ainbuche)
C

ornus sanguineum
 (H

artriegel)
C

orylus avellana (H
aselnuss)

C
rataegus m

onogyna (Eingr. W
eißdorn)

C
rataegus laevigata (Zw

eigr. W
eißdorn)

Fagus sylvatica (R
otbuche)

Lonicera xylosteum
 (R

ote H
eckenkirsche)

Prunus avium
 (Vogel-Kirsche)

Prunus padus (G
ew

öhnl. Traubenkirsche)
Prunus spinosa (Schlehe)

R
osa canina (H

unds-R
ose)

Q
uercus petraea (Traubeneiche)

Q
uercus robur (Stieleiche)

Sam
bucus nigra (Schw

arzer H
olunder)

Sam
bucus racem

osa (Traubenholunder)
Sorbus aucuparia (Vogelbeere)

Tilia cordata (W
interlinde)

Viburnum
 opulus (G

ew
öhnlicher Schneeball)

G
em

einde B
ernsdorf

Landkreis Zw
ickau

Lage im
 R

aum

1. Ä
nderung des B

ebauungsplanes
"A

m
 Sachsenring" - Vorentw

urf -

M
aßstab 1:1.000

A
m

 Fuchsgrund 37             09337 H
ohenstein-Ernstthal             Tel.: 03723 - 67 93 93 0

Ingenieur- und  A
rchitekturbüro

S
achsen C

onsult Zw
ickau

SC
Z

August  2024

II B
auordnungsrechtliche Festsetzungen

( §  9 Abs. 4 BauG
B und § 89 SächsBO

)

10
G

estaltung der D
ächer

10.1
D

ie D
achflächen der H

auptgebäude sind - angepasst an die vorhandene Bebauung - als
Flach-, Pult-, W

alm
-  oder Satteldach zu gestalten.

10.2
Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen auf D

ächern der H
aupt- und N

ebengebäude
sow

ie auf G
aragen, Parkplätzen oder C

arports sind zulässig. Sie sind zu einheitlich
geordneten Elem

enten zusam
m

enzufassen.

11
G

estaltung der Fassaden

11.1
An Fassaden sind grellfarbige, reflektierende M

aterialien unzulässig.

12
Einfriedungen

12.1
Als Einfriedungen sind Stabgitterzäune bzw

. H
ecken bis zu einer G

esam
thöhe von 2,0 m

über der G
eländeoberfläche zulässig. M

aschendrahtzäune sind an den der Straße abge-
w

andten G
rundstückegrenzen zulässig. W

erden entsprechend der Sächsischen Bauordnung
SächsBO

 (§ 61 Abs. 1 N
r 7) zulässige Zäune errichtet oder H

ecken gepflanzt, die höher als
0,8 m

 sind, ist ggf. die Einhaltung des Sichtw
inkels zum

 öffentlichen Verkehrsraum
 nachzu-

w
eisen.

12.2
M

it Einfriedungen ist ein M
indestabstand von 0,5 m

 zu öffentlichen Verkehrsflächen
einzuhalten.

12.3
Einfriedungen sind so auszuführen, dass im

 bodennahen Bereich ein angem
essener Boden-

abstand (ca. 10 bis 15 cm
) bzw

. eine Kleintierdurchlässigkeit vorhanden ist. D
ie Verw

endung
von Stacheldraht ist unzulässig.

13
W

erbeanlagen

13.1
W

erbeanlagen sind auf den Flächen m
it Pflanzbindungen sow

ie an G
ebäuden oberhalb der

Brüstungsoberkante des 1. O
G

 bzw
. höher als 5,0 m

 über G
elände nicht zulässig.

13.2
N

icht zulässig sind:
- Lichtw

erbung in Form
 von Lauf-, W

echsel- oder Blinklicht
- m

obile W
erbeanlagen

- freistehende W
erbeanlagen auf D

ächern.

Teil A
 - P

lanzeichnungim
 Bereich der 1. Änderung B-PlanB

auw
eise

m
ax. H

öhe der bau-
lichen Anlagen,
O

berkante O
K

A
rt der baulichen

N
utzung

G
rundflächenzahl

G
R

Z
G

eschossflächenzahl
G

FZ

A
nzahl der

V
ollgeschosse

Planzeichenerklärung (§ 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches - BauG
B, Baunutzungsverordnung BauN

VO
)

A
rt der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 N
r. 1 BauG

B; §§ 2 bis 11 BauN
VO

M
ischgebiet M

I § 6 BauN
VO

M
aß der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 N
r. 1 BauG

B; §§ 16 - 21 BauN
VO

zulässige G
rundflächenzahl G

R
Z als H

öchstgrenze (§ 19 BauN
VO

)

zulässige G
eschossflächenzahl G

FZ als H
öchstgrenze (§ 20 BauN

VO
)

Anzahl der Vollgeschosse (H
öchstm

aß) (§ 20 BauN
VO

)

H
öhe baulichen Anlagen über Bezugspunkt (§ 18 BauN

VO
)

G
R

Z 0,4

G
FZ 1,2

IIO
K 10,0

B
auw

eise, B
augrenze

§ 9 Abs. 1 N
r. 2 BauG

B; §§ 22, 23 BauN
VO

Baugrenze (§ 23 BauN
VO

)

offene Bauw
eise (§ 22 BauN

VO
)

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 N

r. 11 BauG
B

Straßenverkehrsfläche, privat

H
auptversorgungs- und H

auptabw
asserleitungen (Ergänzung folgt im

 Entw
urf)

§ 9 Abs. 1 N
r. 13 BauG

B -
w

ird im
 Entw

urf ergänzt

unterirdische Versorgungsleitung m
it Bezeichnung des M

edium
s

Strom
leitung (M

ITN
ETZ STR

O
M

)

G
asleitung (inetz G

m
bH

)

Trinkw
asserleitung (R

egionaler Zw
eckverband W

asserversorgung)

Schm
utzw

asserleitung (W
AD

 m
bH

)

R
egenw

asserleitung (W
AD

 m
bH

)

Strom

G
as

TWSW

R
W

G
rünflächen

(§ 9 Abs. 1 N
r. 15 und Abs. 6 BauG

B

private G
rünfläche

Planungen, N
utzungsregelungen, M

aßnahm
en und Flächen für M

aßnahm
en zum

 Schutz,
zur Pflege und zur Entw

icklung von B
oden, N

atur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 N

r. 25 b BauG
B

U
m

grenzung von Flächen m
it Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung

von Bäum
en, Sträuchern und sonsigen Bepflanzungen sow

ie von G
ew

ässern

Erhalt Bäum
e

Erhalt Sträucher

p

z.B.
869
10

sonstige Planzeichen

G
renze des räum

lichen G
eltungsbereich des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauG
B)

G
renze des räum

lichen G
eltungsbereiches des rechtskräftigen Bebauungsplanes

(angepasst an die aktuelle Verm
essung)

Flurstücksgrenze

Flurstücksnum
m

er

Bem
assung (M

eter)

baulicher Bestand

G
eländehöhen

H
öhenbezugspunkt (D

H
H

N
2016)

H
inw

eise
N

utzungsschablone

Flächen für Versorgungsanlagen
§ 9 Abs. 1 N

r. 12, 14 BauG
B

p o14.61

21

M
I

Versickerungsbecken

Teil B Textteil

I B
auplanungsrechtliche Festsetzungen, 1. Änderung

(§
9 BauG

B und §§ 1 - 23 BauN
VO

)

1
A

rt der baulichen N
utzung (§§ 2 - 11 B

auN
VO

, § 9 A
bs. 1 N

r. 1 B
auG

B
)

1.1
Es w

ird ein "M
ischgebiet" (M

I) gem
äß § 6 BauN

VO
 festgesetzt.

1.2
Es sind folgende N

utzungen nach § 6 Abs. 2 N
r. 1 und 2 BauN

VO
 zulässig.

- W
ohngebäude nach § 6 Abs. 2 N

r. 1 BauN
VO

.
- G

eschäfts- und Bürogebäude nach § 6 Abs. 2 N
r. 2 BauN

VO
.

- sonstige G
ew

erbebetriebe nach § 6 Abs. 2 N
r. 4 BauN

VO
.

1.3 
Folgende N

utzungen w
erden gem

äß § 1 Abs. 5 BauN
VO

 als nicht zulässig festgesetzt:
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisew

irtschaften sow
ie Betriebe des Beherberungs-

  gew
erbes nach § 6 Abs. 2 N

r. 3 BauN
VO

.,
- Anlagen für Verw

altungen sow
ie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

  Zw
ecke nach § 6 Abs. 2 N

r. 5 BauN
VO

,
- G

artenbaubetriebe nach § 6 Abs. 2 N
r. 6 BauN

VO
,

- Tankstellen nach § 6 Abs. 2 N
r. 7 BauN

VO
,

- Vergnügungsstätten im
 Sinne des § 4a Abs. 3 N

r. 2 in den Teilen des G
ebietes, die über-

  w
iegend durch gew

erbliche N
utzungen geprägt sind nach § 6 Abs. 2 N

r. 8 BauN
VO

.
1.4

D
ie Ausnahm

en nach § 6 Abs. 3 BauN
VO

 (Vergnügungsstätten) w
erden unter H

inw
eis auf

§ 1 Abs. 6 BauN
VO

 nicht zugelassen.

2
M

aß der baulichen N
utzung (§§ 16 - 21 B

auN
VO

, § 9 Abs. 1 Nr. 1 B
auG

B
)

2.1
D

ie zulässige G
rundflächenzahl G

R
Z w

ird m
it 0,4, die zulässige G

eschossflächenzahl G
FZ

m
it 1,2 festgesetzt.

2.2
D

ie Anzahl der zulässigen Vollgeschosse w
ird auf  2 Vollgeschosse begrenzt. Ausnahm

sw
eise

kann eine höhere G
eschosszahl zugelassen w

erden, w
enn diese die zugelassene W

andhöhe
nicht überschreitet.

2.3
D

ie H
öhe der baulichen Anlagen w

ird m
it m

axim
al 10,0 m

 G
ebäudehöhe festgesetzt. O

berer
Bezugspunkt für die m

axim
al zulässige G

ebäudehöhe ist die O
berkante der D

achhaut. Als
unterer Bezugspunkt für die H

öhenfestsetzung ist die H
öhe von 308,10 m

 üN
N

 - bezogen auf
den derzeitigen Verm

essungsstand zum
 Baufeld - festgesetzt (Bodenplatte N

eubau H
alle

Flurstück 150/85) ; H
öhensystem

 D
H

H
N

2016.

3
B

auw
eise und überbaubare G

rundstücksflächen
(§§ 22, 23 B

auN
VO

, § 9 A
bs. 1 N

r. 2 und 3 B
auG

B
)

3.1
Für das M

ischgebiet w
ird eine offene Bauw

eise festgesetzt, da die geplante G
ebäudelänge

50,0 m
 nicht überschreitet.

3.2
Es sind Einzel- und D

oppelhäuser m
it insgesam

t m
axim

al 2 W
ohneinheiten zulässig.

3.3
D

ie überbaubare G
rundstücksfläche w

ird gem
äß Planeintrag durch die Festsetzung einer

Baugrenze bestim
m

t. Für die Bem
essung und Lage der Abstandsflächen zw

ischen den
G

rundstücken gilt § 6 SächsBO
.

3.4
D

ie Baugrenzen können durch untergeordnete G
ebäudeteile bis zu 1,50 m

 überschritten
w

erden.

4
Flächen für N

ebenanlagen, Stellplätze und G
aragen (§§ 14, 21 B

auN
VO

, § 9 A
bs. 1 N

r. 4
B

auG
B

)

4.1
In dem

 M
ischgebiet sind Stellplätze, G

aragen und N
ebenanlagen auf den Baugrundstücken

herzustellen. Es sind Stellplätze für die zulässigen N
utzungen entsprechend der R

ichtzahlen-
tabelle des Vw

VSächsBO
 § 49 nachzuw

eisen.
4.2

N
ebenanlagen und G

aragen sind nur innerhalb der Baugrenze, Stellplätze sind auch außer-
halb der Baugrenze zulässig.

4.3
D

ie der Versorgung des Baugebietes m
it Elektrizität, G

as, W
ärm

e und W
asser sow

ie zur
Ableitung von Abw

asser dienende N
ebenanlagen w

erden gem
äß § 14 Abs. 2 BauG

B als
Ausnahm

e zugelassen.

5
Verkehrsflächen (§ 9 A

bs. 1 N
r. 11 BauG

B
)

5.1
D

as M
ischgebiet ist durch die öffentlich gew

idm
ete Straße "Am

 Sachsenring" erschlossen.

6
Flächen für M

aßnahm
en zur R

ückhaltung und Versickerung von Niederschlagsw
asser

(§ 9 A
bs. 1 N

r. 14 B
auG

B
)

6.1
D

ie Versickerung und R
ückhaltung des N

iederschlagsw
assers hat durch geeignete M

aß-
nahm

en auf den G
rundstücken der Änderungsfläche zu erfolgen. Auf dem

 Flurstück 150/82
G

em
arkung H

erm
sdorf befindet sich ein Versickerungsbecken (ca. 164 m

³) m
it unbefestigter

Beckensohle. Zusätzlich w
urden W

asserzisternen m
it ca. 60 m

³ Volum
en auf den G

rund-
stücken der Planänderung errichtet. D

ie vorhandenen Versickerungs- und R
ückhalte-

m
aßnahm

en sind dauerhaft zu erhalten.
6.2

Zur R
eduzierung des Versiegelungsgrades ist der Anteil befestigter Flächen auf das unbe-

dingte M
indestm

aß zu beschränken. Alle neu zu errichtenden Stellflächen und untergeordnet
genutzte befestigte Flächen, w

ie Fußw
ege und Feuerw

ehrflächen sind so zu gestalten, dass
das anfallende N

iederschlagsw
asser versickert oder in den um

liegenden G
rünflächen

verbracht w
erden kann. Fahrbahnen und Lagerflächen dürfen bitum

inös oder in Beton
ausgeführt w

erden.
6.3

Auf den geplanten N
ebengebäuden, G

aragen und C
arports sind die D

achflächen als
extensives G

ründach auszubilden und zu unterhalten.

7
erneuerbare Energien (§ 9 A

bs. 1 N
r. 23b B

auG
B

)

7.1
D

en Anforderungen des Klim
aschutzes und der Anpassung an den Klim

aw
andel w

ird durch die
Festsetzung eines G

ebietes R
echnung getragen, indem

 bei der Errichtung von G
ebäuden

bauliche und sonstige technische M
aßnahm

en für den Einsatz erneuerbarer Energien getroffen
w

erden m
üssen.

7.2
Tankstellen: Zur R

eduzierung der C
O
₂-Em

issionen aus dem
 Verkehrsbereich sind aus-

schließlich alternative Kraftstoffe zulässig.

8
Flächen zum

 Erhalt von B
äum

en, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sow
ie von

G
ew

ässern (§ 9 A
bs. 1 N

r. 25b BauG
B

)

8.1
D

ie zusam
m

enhängende G
ehölzpflanzung auf dem

 Flurstück 97/6 G
em

arkung H
erm

sdorf ist
w

ie in der Planzeichnung dargestellt in ihrem
 Bestand zu erhalten.

8.2
D

ie festgesetzten Baum
standorte im

 Bereich der Stellplätze sind zu erhalten und dauerhaft zu
schützen. Bei Baum

aßnahm
en sind die Vorgaben der D

IN
 18920:2014-07 (Vegetationstechnik

im
 Landschaftsbau - Schutz von Bäum

en, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baum

aßnahm
en) um

zusetzen, einzuhalten und zu kontrollieren.

9
Flächen zum

 A
npflanzen von B

äum
en, Sträuchern und sonstige B

epflanzungen
(§ 9 A

bs. 1 N
r. 25a B

auG
B

)
9.1

Bei der Verw
endung des Pflanzenm

aterials ist gem
äß § 40 Abs. 1 Satz 4 N

r. 4 BN
atSchG

darauf zu achten, dass ausschließlich gebietseigene G
ehölze des Vorkom

m
engebietes II

"M
ittel- und O

stdeutsches Tief- und H
ügelland" sow

ie Saatgut des U
rsprunggebietes 20

"Sächsisches Löss- und H
ügelland" zulässig sind (D

eutscher Verband für Landschaftspflege
D

VL e.V.: G
ebietseigenes Saatgut und gebietseigene G

ehölze in Sachsen,Ansbach 2022).
Zur Verw

endung em
pfohlene Arten sind unter den textlichen H

inw
eisen genannt.

9.2
Bis auf die notw

endigen Zufahrten, Zugänge sow
ie Fahr- und Stellplatzflächen ist der gesam

te
Außenbereich gärtnerisch zu gestalten. Schotter- und/oder Steingärten sind unzulässig.

Verfahrensverm
erke zur 1. Änderung des B-Planes

1.D
ie 1. Änderung des Bebauungsplanes "Am

 Sachsenring" w
urde vom

 G
em

einderat am
 29.01.2024

(Beschluss N
r.: 187/39/01/2024) beschlossen und durch Veröffentlichung im

 Am
tsblatt vom

 .... . .... .
....  bekannt gem

acht.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

2.D
er G

em
einderat hat am

 .... . .... . .... den Vorentw
urf des Bebauungsplanes M

 1:1.000 m
it Begründ-

ung und U
m

w
eltbericht gebilligt und  zur Auslegung / Veröffentlichung bestim

m
t (Beschluss N

r.
......................).

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

3.D
ie frühzeitige Ö

ffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauG
B w

urde auf der H
om

epage der
G

em
einde und im

 Am
tsblatt vom

 .... . .... . .... bekannt gem
acht. D

er Vorentw
urf w

urde im
 Internet

veröffentlicht. Zusätzlich erfolgte eine öffentliche Auslegung der U
nterlagen vom

 .... . .... . ....  bis
einschließlich .... . .... . .... in der G

em
eindeverw

altung.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

4.D
ie von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange w

urden m
it

Schreiben vom
 .... . .... . .... zur Stellungnahm

e aufgefordert w
orden.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

5.D
er G

em
einde hat am

 .... . .... . .... (Beschluss N
r. .......................) den Entw

urf der 1. Änderung des
Bebauungsplanes, M

aßstab 1:1.000 m
it Begründung und U

m
w

eltbericht beschlossen und zur
Auslegung / Veröffentlichung bestim

m
t.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

6.D
er Inhalt der Bekanntm

achung, der Entw
urf des Bebauungsplanes m

it Begründung und U
m

w
elt-

bericht sow
ie die nach Einschätzung der G

em
einde w

esentlichen, bereits vorliegenden um
w

elt-
bezogenen Stellungnahm

en w
urden in der Zeit vom

 .... . .... . .... bis einschließlich .... . .... . .... nach
§ 3 Abs. 2 BauG

B auf der Internetseite der G
em

einde Bernsdorf:
w

w
w

.bernsdorf-erzgebirge.de
sow

ie auf dem
 Zentralen Internetportal des Landes Sachsen:

w
w

w
.buergerbeteiligung.sachsen.de

veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentlichung im
 Internet w

urden die U
nterlagen im

 o.g. Zeitraum
durch eine öffentliche Auslegung zur Verfügung gestellt.
W

ährend dieser Veröffentlichungsfrist konnten von jederm
ann Stellungnahm

en zum
 Entw

urf des
Bebauungsplanes abgegeben w

erden. N
icht fristgerecht abgegebene Stellungnahm

en konnten bei
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

7.Zu dem
 Entw

urf der Bebauungsplanänderung sind die von der Planung berührten Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem

äß § 4 Abs. 2 BauG
B m

it Schreiben vom
 .... . .... . ....  zur

Abgabe einer Stellungnahm
e aufgefordert w

orden.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

8.D
er G

em
einderat hat die zu dem

 Entw
urf vorgebrachten Anregungen der Behörden und der

sonstigen Träger öffentlicher Belange am
 .... . .... . .... (Beschluss N

r.: ................................)
abschließend abgew

ogen w
orden. D

as Ergebnis ist m
itgeteilt w

orden.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

9.D
ie 1. Änderung des Bebauungsplanes bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen

Festsetzungen w
urde am

 .... . .... . .... (B
eschluss N

r.: ......................) vom
 G

em
einderat als Satzung

beschlossen. D
ie Begründung zum

 Bebauungsplan und der U
m

w
eltbericht w

urden gebilligt.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

10.
D

ie G
enehm

igung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und dem
 Textteil ein-

schließlich Begründung und U
m

w
eltbericht, w

urde m
it Verfügung der Verw

altungsbehörde vom
.... . .... . .... ; Az.: ....................................... erteilt.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

11.
D

ie Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und dem
 Textteil, w

ird
hierm

it ausgefertigt.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin

12.
D

ie Erteilung der G
enehm

igung und die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes  sow
ie die Stelle, bei

der der Plan auf D
auer w

ährend der Sprechzeiten von jederm
ann eingesehen w

erden kann und
über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am

 ..... . ..... . ..... ortsüblich bekannt gem
acht w

orden.
In der Bekanntm

achung ist auf die G
eltendm

achung der Verletzung von Verfahrensvorschriften und
Form

vorschriften und von M
ängeln der Abw

ägung sow
ie auf die R

echtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauG
B)

und w
eiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen nach § 44 BauG

B hinge-
w

iesen w
orden. N

ach § 4 Abs. 4 der G
em

eindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsG
em

O
)

gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens - oder Form
vorschriften zustande gekom

m
en

sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntm
achung als von Anfang an gültig zustande gekom

m
en. D

er
Bebauungsplan tritt m

it der öffentlichen Bekanntm
achung der G

enehm
igung in Kraft. D

er in Kraft
getretene Bebauungsplan m

it Begründung und der zusam
m

enfassenden Erklärung w
ird auf der

H
om

epage der G
em

einde eingestellt und über das zentrale Internetportal Sachsen zugänglich
gem

acht.
D

ie Bebauungsplanänderung tritt m
it der öffentlichen Bekanntm

achung der G
enehm

igung in Kraft.

D
atum

:
M

üller
Siegel

Bürgerm
eisterin


